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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Vorsitzenden und den Richter Mag. 
Gregor MORAWETZ als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Algerien, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 30.05.2013, Zl. 13 03.455-EAST Ost, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
am 27.08.2013 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. 
als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger 
der Republik Algerien, gehört der arabischen Volksgruppe an, ist sunnitischer Muslim, war im Heimatstaat 
zuletzt wohnhaft in einer Stadt in der Provinz Blida und reiste im November 2010 illegal ins Bundesgebiet ein. 
 

Im August 2011 geriet der Beschwerdeführer in Untersuchungshaft und wurde infolge mit Urteil eines 
Landesgerichts vom September 2011 gemäß §§ 127, 130 (erster Fall), 15 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten rechtskräftig verurteilt, wobei die Vollstreckung unter einer Probezeit von drei Jahren nachgesehen 
wurde. Mit Urteil eines Landesgerichts vom Februar 2012 wurde der Beschwerdeführer wegen 
Einbruchsdiebstahls gemäß §§ 127, 129 Z 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. 
Gleichzeitig wurde die Strafnachsicht zum Urteil vom September 2011 widerrufen. Im März 2012 wurde ein 
Urteil eines Landesgerichts vom November 2011, mit dem der Beschwerdeführer gemäß §§ 127, 130 (erster 
Fall), 15 StGB zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bei nachträglicher Verurteilung gemäß §§ 31 und 40 
StGB verurteilt wurde, rechtskräftig. 
 

Am 04.03.2013 stellte der Beschwerdeführer während seiner Justizhaft einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

In einer Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 18.03.2013 gab der 
Beschwerdeführer im Beisein eines Dolmetschers der arabischen Sprache zu seinen Fluchtgründen an: "Ich habe 
ein Mädchen in Algerien gekannt. Ich war mit ihr vier Jahre in einer Beziehung. Ich habe mit ihr vor der Ehe 
Geschlechtsverkehr gehabt. Ihre Eltern haben das erfahren und wollten mich zwingen, sie zu heiraten. Da meine 
Eltern dagegen waren, haben mich ihre Eltern mit dem Tod bedroht. Deshalb habe ich meine Heimat verlassen. 
Ich habe weder politische noch religiöse Gründe." Bei einer Rückkehr nach Algerien habe er Angst vor der 
Familie seiner Ex-Freundin. Die Frage, ob er bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat mit irgendwelchen 
Sanktionen zu rechnen habe, wurde vom Beschwerdeführer ausdrücklich verneint (vgl. As 47). Er konnte keine 
Personaldokumente vorlegen. 
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In einer Einvernahme beim Bundesasylamt am 11.04.2013 brachte der Beschwerdeführer im Beisein eines 
Dolmetschers der arabischen Sprache sowie eines Rechtsberaters im Wesentlichen vor, dass er im Jahr 2009 mit 
einem 21-jährigen Mädchen, das damit einverstanden gewesen sei, Geschlechtsverkehr gehabt habe (vgl. As 57). 
Danach sei sie nicht mehr Jungfrau gewesen (vgl. As 57). Sie hätten vier Jahre lang - von 2005 bis 2009 - eine 
Beziehung gehabt. Die Probleme hätten sofort am selben Tag begonnen, an dem er mit dem Mädchen geschlafen 
habe (vgl. As 59). Ihre Familie hätte von ihm unter sonstiger Mordandrohung verlangt, das Mädchen zu heiraten. 
Die Mutter des Beschwerdeführers sei jedoch gegen die Heirat gewesen, da sie selbst ein Mädchen für den 
Beschwerdeführer aussuchen hätte wollen. Sie habe dem Beschwerdeführer gesagt, dass sie diese Heirat nie 
zulassen würde und ihn aufgefordert, einfach zu flüchten. Als die Mutter des Beschwerdeführers den Eltern des 
Mädchens mitgeteilt hätte, dass es zu keiner Heirat kommen werde, hätten diese ihre Wohnung gestürmt und sie 
sowie die Geschwister des Beschwerdeführers geschlagen. Der Beschwerdeführer habe daraufhin sofort seine 
Heimatstadt verlassen. Auf der Flucht in eine andere Stadt habe er von seiner Mutter erfahren, dass zwei Tage 
nach der Wohnungsstürmung die Polizei mit Haftbefehl nach ihm gefahndet hätte. Die Polizei hätte die 
Wohnung der Eltern durchsucht. Dazu gab der Beschwerdeführer erklärend an, dass in Algerien 
Geschlechtsverkehr vor der Ehe, wenn man das Mädchen nicht heirate, mit bis zu zehn Jahren Haftstrafe bzw. 
einer Geldstrafe bestraft werden würde. Der Beschwerdeführer habe in weiterer Folge im Juni oder Juli 2010 das 
Land verlassen. Je nachdem, wer ihn zuerst finden würde, würde er bei einer Rückkehr nach Algerien im 
Gefängnis landen oder von der Familie des Mädchens ermordet werden. Der Beschwerdeführer habe in Algerien 
zusammen mit seinen Geschwistern bei den Eltern gewohnt und als KFZ-Spengler gearbeitet. In Österreich hab 
er keine Angehörigen bzw. führe auch keine familienähnliche Lebensgemeinschaft. 
 

Aufgrund einer Anfrage des Bundesasylamtes an die Staatendokumentation konnte über das Schreiben eines 
Vertrauensanwaltes der Österreichischen Botschaft in Algier vom 30.04.2013 u.a. in Erfahrung gebracht werden, 
dass ein außerehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen, der nicht in der Öffentlichkeit vollzogen 
wurde und nicht im Zusammenhang mit Inzest, Ehebruch oder einer Vergewaltigung steht, in Algerien dann zu 
einer Anklage führen könne, wenn eine (Privat-)Klage erhoben und diese für angemessen erachtet werde (vgl. 
As 83). 
 

In einer neuerlichen Einvernahme am 16.05.2013 gab der Beschwerdeführer im Beisein eines Dolmetschers der 
arabischen Sprache sowie eines Rechtsberaters in Abweichung zu seinem bisherigen Vorbringen an, dass seine 
Freundin, als er damals Sex mit ihr gehabt hätte, 17 Jahre alt gewesen wäre (vgl. As 95). Auf Vorhalt, das er bei 
der Einvernahme am 11.04.2013 angegeben habe, im Jahr 2009 mit einem 21-jährigen Mädchen Sex gehabt zu 
haben, erklärte der Beschwerdeführer: "Wenn ich das so gesagt habe, dann wird das stimmen. Ich kann mich 
nicht mehr genau erinnern." Auf Nachfragen konnte der Beschwerdeführer auch nicht das Geburtsdatum seiner 
Freundin nennen, da er es "vergessen" hätte. Er glaube, sie sei 1992 geboren (vgl. As 97). Auf Vorhalt, dass 
nicht anzunehmen wäre, dass er tatsächlich verfolgt werde, da er sich schon seit 2010 in Österreich aufhalte und 
andernfalls nicht Jahre verstreichen hätte lassen, bis er einen Asylantrag gestellt hätte, gab der Beschwerdeführer 
an, dass er nicht gewusst hätte, dass man um Asyl ansuchen könne. Dem Beschwerdeführer wurde der Inhalt des 
Schreibens eines Vertrauensanwaltes der Österreichischen Botschaft in Algier vom 30.04.2013 zu Kenntnis 
gebracht. Dazu gab er an: "Algerien ist ein islamisches Land und es ist sehr wohl ein Verbrechen in Algerien. Es 
ist nicht möglich, dass es kein Verbrechen ist und es wird mit Sicherheit gerichtlich verfolgt." 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf 
internationalen Schutz des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihm der Status des 
Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 leg.cit. der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Algerien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei 
gleichzeitig seine Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 leg.cit. ausgesprochen wurde (Spruchpunkt III.). 
Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer nicht glaubwürdig dartun habe 
können, dass ihm im Herkunftsstaat asylrelevante Verfolgung drohe. 
 

Dagegen wurde binnen offener Frist Beschwerde erhoben, wobei im Wesentlichen das Vorbringen des 
Beschwerdeführers wiederholt wurde. 
 

Vom Beschwerdeführer wurde sowohl die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 27.08.2013 als auch die 
Bekanntgabe der Verlegung der Verhandlung von einem Landesgericht zum Asylgerichtshof persönlich 
übernommen (vgl. Oz 4 und Oz 8). 
 

Anlässlich der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 27.08.2013, zu der das Bundesasylamt entschuldigt, der 
Beschwerdeführer trotz ausgewiesener Ladung unentschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen 
durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes sowie in den Akt des Asylgerichtshofes, 
wobei aktuelle Länderdokumente zur Situation in Algerien dargetan wurden. 
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1.3. Gegen den Beschwerdeführer besteht seit Dezember 2012 eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung mit 
Einreiseverbot. 
 

2. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher 
Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

2.1 Zur Person: 
 

Der Beschwerdeführer ist nach eigenen Angaben Staatsangehöriger von Algerien, gehört der arabischen 
Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war zuletzt im Heimatstaat in der oben genannten Stadt 
wohnhaft und ist dort keiner konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt und ihm droht auch nicht die Gefahr 
einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe. 
 

2.2. Zur Situation in der Demokratischen Volksrepublik Algerien: 
 

2.2.1. Allgemeines 
 

Bei den Präsidentschaftswahlen im April 2009 wurde Präsident Bouteflika mit über 90% der Stimmen für eine 
dritte Amtszeit wiedergewählt. Ernstzunehmende Gegenkandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung lag 
offiziellen Angaben zufolge bei fast 75 %. Es gibt Signale, dass Präsident Bouteflika auch nach 2014 im Amt 
bleiben möchte, zuletzt jedoch hört man auch Unmut über diese Option. Präsident Abdelaziz Bouteflika führt das 
Land seit April 1999. Er konnte den blutigen 90er Jahren mit einer weitreichenden Amnestie ein Ende setzen. 
2009 erhielt er nach einer Verfassungsänderung, die eine unlimitierte Amtszeit ermöglicht, ein drittes Mandat. Er 
war lange Zeit der Verbinder an der Staatsspitze und Erhalter des sensiblen Gleichgewichts in der Bevölkerung. 
Für seine Nachfolge bei den Wahlen 2014 positionieren sich der vielleicht abgesetzte FLN-Parteiführer 
Abdelaziz Belkhadem, der zurückgetretene RND-Parteichef Ahmed Ouyahia und auch politische 
Persönlichkeiten wie Ali Benflis. [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 7; Österreichische 
Botschaft Algier, Asylländerbericht. Februar 2013, 12.02.2013] 
 

Auch in Algerien kam es Anfang 2011 zu Protesten junger Algerier. Präsident Bouteflika hob daraufhin den seit 
19 Jahren geltenden Ausnahmezustand auf und kündigte außerdem einen umfassenden politischen 
Reformprozess an. Daraufhin wurden unter anderem Parteien-, Wahl-, Vereins- und Informationsgesetz 
reformiert. Die ebenfalls angekündigte Verfassungsreform ist noch nicht umgesetzt worden. Aus den 
Parlamentswahlen am 10.05.2012 gingen die beiden Regierungsparteien - die ehemalige Einheitspartei Nationale 
Befreiungsfront (FLN) und die Nationale Demokratische Sammlungsbewegung (RND) gestärkt hervor. Die nach 
den Parlamentswahlen lang erwartete Regierungsneubildung erfolgte Anfang September durch die Ernennung 
von Abdelmalek Sellal zum neuen Premierminister. [Quelle: Auswärtiges Amt online, Algerien, November 
2012, 

http://www.auswaertigesamt.de/sid_B3C2ED6427984C003D61408120E7FD74/DE/Aussenpolitik/Laender/Laen
derinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Algerien_node.html (Zugriff am 11.02.2013)] 
 

Am 10.05.2012 wählte das algerische Volk ein neues Parlament. Die etwa 21,6 Millionen Wahlberechtigten 
konnten zwischen 44 zugelassenen Parteien und insgesamt 24.916 Kandidaten entscheiden. Wahlsieger wurde 
die bereits im Vorfeld favorisierte Regierungspartei Nationale Befreiungsfront (FLN) des amtierenden 
Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Sie gewann 221 der 462 Sitze in der Volksvertretung. Zweitstärkste Partei 
wurde mit 70 Sitzen die Nationale Demokratische Sammlung (RND). Die sogenannte Grüne Allianz, die aus drei 
islamischen Parteien besteht (Gesellschaftliche Partei für den Frieden MSP, Algerische Ennadha und der Islah-
Partei) wurde mit 47 Mandaten lediglich drittstärkste Kraft. Die Wahl in den 48 Wahlkreisen verlief 
überwiegend ruhig (zu näheren Einzelheiten siehe auch Sonderbericht zu Parlamentswahlen in Algerien vom 
18.05.2012). Am 26.05.2012 trat das neue Parlament der algerischen Verfassung unter der Präsidentschaft von 
Mohamed Larbi Ould Khelifa erstmals zusammen. Bemerkenswert ist, dass anderthalb Monate nach den Wahlen 
noch keine Regierung gebildet worden ist. Für die Parlamentswahlen gilt nach der Verfassung in Algerien das 
Verhältniswahlrecht, direkt Wahlkreisen zugeordnete Abgeordnete gibt es nicht; die Parlamentarier ziehen über 
Parteilisten in das Parlament ein. Das Parlament ist in die Gesetzgebung wenig eingebunden, die meisten 
Gesetze werden mittels Präsidialdekret beschlossen. Seine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung ist 
minimal. Die Veröffentlichung der Arbeit des Parlaments unterliegt staatlicher Kontrolle. Inwieweit 
Oppositionsparteien politisch verfolgt werden, kann ho. nicht abgeschätzt werden. Hinweise erhielt die 
Botschaft, dass die neu zugelassene Partei von Abdelmadjid Menasra (Front du Changement, FC), vor den 
Wahlen/bei den Wahlen im Mai 2012 eingeschränkt wurde, weil sie die Auflage, sich nicht an Ex-FIS Führer 
anzunähern, nicht eingehalten hatte. 
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[Hanns-Seidel-Stiftung, Maghreb (Tunesien, Algerien, Marokko) II/2012,01.07.2012, S.6; Österreichische 
Botschaft Algier, Asylländerbericht. Februar 2013, 12.02.2013, S. 7] 
 

Mit der Neuregelung des Parteiengesetzes (inkl. Genehmigungsverfahren beim Innenministerium) sind nunmehr 
mehr als 40 Parteien zugelassen. Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im November 2012 waren 
weitere - aktuell sind es 7 - Genehmigungsverfahren anhängig. Die FIS bleibt verboten, eine Verbindung zur FIS 
allein führt aber nicht zu einer strafrechtlichen oder außergerichtlichen Verfolgung. In mehreren Parteien, die 
Abgeordnete in die APN entsenden, sind ehemalige FIS-Mitglieder vertreten. Oppositionsparteien können sich 
relativ ungehindert betätigen, soweit sie zugelassen sind, und haben Zugang zu privaten und - in sehr viel 
geringerem Umfang - staatlichen Medien erhalten [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 
31.01.2013, S. 12]. 
 

Trotz aller Frustration über Perspektivlosigkeit, Armut, Missmanagement und Repression wird die innere 
Sicherheit und Stabilität des Staates immer noch von einer großen Mehrheit als wichtigste Errungenschaft der 
letzten Jahre angesehen - eine Errungenschaft, die auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden darf. Auch wenn die 
algerische Regierung diese Angst sicher geschickt zu nutzen und in ihrem Sinne einzusetzen weiß, sollte man 
diesen Umstand doch ernst nehmen: es ist keinesfalls so, dass die Algerier sofort auf den Zug des arabischen 
Frühlings aufspringen würden, wenn die Sicherheitskräfte dies nur zuließen! Die Unzufriedenheit ist enorm, aber 
die Angst vor Entwicklungen wie in Libyen oder Syrien ist groß und auch die gegenwärtige Situation in 
Tunesien und zumal in Ägypten wird kaum ein Algerier als beneidenswerte Entwicklung sehen. [...]. Auf die 
Ereignisse in den Nachbarländern und die zaghaften Unruhen in Algiers Straßen im Januar und Februar 2011 
reagierte die algerische Regierung mit einer "Zuckerbrot- und Peitsche"-Strategie: hartes Durchgreifen der 
Sicherheitskräfte bei Protesten auf der Straße wurde gekoppelt mit teilweise massiven Lohnerhöhungen, 
Preissenkungen bei Grundnahrungsmitteln, der lange überfälligen formalen Aufhebung des seit 19 Jahren 
gültigen Notstands sowie der Ankündigung von umfassenden Reformen und einer grundlegenden Revision der 
Verfassung bis Ende 2012. Das Maßnahmenpaket griff schnell, nicht zuletzt wegen der heillosen Zerstrittenheit 
der ohnehin kleinen organisierten Protestbewegung. Laut CFC ist der politische Islam in Algerien, dessen 
Staatsreligion Islam ist, unpopulär, wobei moderate islamistische Parteien nicht mehr als zehn Prozent der 
Parlamentssitze in den 2012-Wahlen gewinnen konnten. [Anne Maria Kellner, Friedrich-Ebert-Stiftung - FES, 
Stillstand in Algerien. 01.10.2012; S. 2; CFC-Civil-Military Fusion Centre, North Africa, Algeria, S.2, 
23.10.2012] 
 

Staatliche Repressionen, die allein wegen Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe erfolgen, sind in Algerien nicht feststellbar. Allerdings klagen christliche Gruppen in der 
Kabylei über Schwierigkeiten, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Einrichtung von 
Gebetsräumen zu erhalten [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
der Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 12]. 
 

2.2.2. Religion 
 

Seit 2006 wird die Religionsfreiheit zunehmender staatlicher Kontrolle unterworfen. Die Verfassung erklärt den 
Islam zur Staatsreligion, verbietet aber Diskriminierung aus religiösen Gründen. Christen stellen eine sehr 
kleine, Juden eine praktisch nicht sichtbare Minderheit dar. Sie genießen eingeschränkte Religionsfreiheit. 
Missionierungen sind verboten, die (versuchte) Konvertierung eines Muslims ist unter Strafe gestellt (Haftstrafe 
von zwei bis fünf Jahren). Die seit 2004 vor allem in der Kabylei bekannt gewordenen Missionierungsversuche 
durch amerikanisch-protestantische Freikirchen wurden zwischen Juli 2011 und August 2012 nur noch 
sporadisch in der Presse thematisiert; über Verurteilungen ist nichts bekannt. [Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: 
November 2012), 31.01.2013, S. 5 und 15] 
 

2.2.3. Sicherheitslage/Terrorismus 
 

Trotz der anhaltenden staatlichen Anti-Terror-Bestrebungen sind Terroranschläge weiterhin ein Problem. 2007 
entkam Präsident Bouteflika einen Terroranschlag und im gleichen Jahr sind Selbstmordattentate auf das UNO 
Gebäude und auf den Verfassungsrat in Algier durchgeführt worden. Der letzte Angriff ist von einem Terroristen 
verübt worden, der nach dem "nationalen Versöhnungsgesetz" begnadigt wurde. Die Al-Qaida des islamischen 
Maghreb, übernahm die Verantwortung für beide Anschläge. Präsident Abdelaziz Bouteflika betreibt eine Politik 
der nationalen Aussöhnung ("Concorde civile" bzw. "réconciliation nationale"), die weitgehende Straffreiheit für 
reuige Terroristen vorsieht, wenn sie keine Morde oder vergleichbar schwere Verbrechen begangen haben. In 
einem im September 1999 durchgeführten Referendum über die "Charta für Frieden und nationale Aussöhnung" 
erhielt er für diese Politik große Zustimmung. Die bedeutendste Terrorgruppe "Al Qaida im islamischen 
Maghreb" (AQMI) lehnte die Charta mehrfach ab und kündigte an, den "Heiligen Krieg" fortzusetzen. Die 
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"Concorde civile" hat im Zusammenspiel mit dem weiterhin harten militärischen Vorgehen gegen terroristische 
Gruppen zu einem deutlichen Rückgang terroristischer Aktivitäten im Vergleich zu den 90er Jahren geführt, die 
seit 2008 wieder leicht ansteigen. Die Zahl der bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und 
terroristischen Gruppen sowie bei Sprengstoffanschlägen getöteten Personen belief sich 2011 auf mindestens 
370 - hat aber weiter gegenüber dem Vorjahr (530) abgenommen. Das Ziel der AQMI bleibt die Errichtung eines 
islamistischen Staates in Algerien. Ziel terroristischer Anschläge sind derzeit in erster Linie die 
Sicherheitskräfte. Kollateralschäden unter der algerischen Zivilbevölkerung werden billigend in Kauf genommen 
(2010 und 2011 zwischen 150 und 200 getötete/verletzte Zivilisten). Die Sicherheitskräfte gehen mit allen 
Mitteln gegen die Terrorgruppen vor, einschließlich des Einsatzes von Artillerie und Kampfhubschraubern. Es 
konnten zwar erhebliche Erfolge im Antiterrorkampf erzielt werden; eine signifikante Reduzierung der 
Terrorgefahr ist trotzdem nicht zu erkennen, zumal sich AQMI mit aus Libyen zirkulierenden Waffen versorgt 
und Personalverluste ausreichend ausgeglichen werden. [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 
31.01.2013, S. 5-6; Freedom House: 

Countries at the Crossroads 2011, Algeria, vom 01.01.2011, S. 2] 
 

Die Mitte der 90er Jahre von den islamistischen Gruppen durchgeführten gezielten Ermordungen von 
Intellektuellen und Journalisten kommen seit mehreren Jahren nicht mehr vor, zu Todesdrohungen insbesondere 
gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bzw. Rechtsanwälte wurden der Botschaft seit 2009 keine 
Vorkommnisse mehr bekannt. Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus spielen die Bürgerwehren seit 
Mitte der 1990er Jahre eine wichtige Rolle, vor allem in entlegenen Gebieten und isolierten Ortschaften bzw. 
Ortsteilen. Ihre effektive Kontrolle durch Armee und Polizei ist nicht immer gewährleistet. Es gibt ernst zu 
nehmende Hinweise, dass Mitglieder von Milizen ("Groupes de légitime défense" -GLD/Patriotes) in der 
Vergangenheit die Grenzen der Selbstverteidigung überschritten und Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben. In einigen Fällen sind Mitglieder von Bürgerwehren wegen Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung 
verurteilt worden. Diese Selbstverteidigungsgruppen nehmen weiterhin die ihnen übertragenen Aufgaben wahr. 
Über Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe seitens der GLD ist seit einigen Jahren nichts bekannt 
geworden. Gegen terroristische Aktionen bieten die größeren Städte im Vergleich zu abgelegenen Landesteilen 
einen erhöhten, aber nicht vollkommenen Schutz. In einzelnen Gebirgsregionen (Kabylei/Aurès-Gebirge etc.) 
kommt es immer wieder zu groß angelegten Militäroperationen. Eine Bürgerkriegssituation besteht aber nicht. 
[Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik 
Algerien, (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 20] 
 

Die Regierung hält an der Verfolgung von terroristischen Gruppen fest. Die Angriffe der Terroristen richten sich 
vor allem gegen Regierungsvertreter sowie Sicherheitskräfte und in geringerem Ausmaß gegen Zivilisten. 
Entführungen gegen Lösegeld - etwa bei der Entführung von Europäern - gewinnt als Einnahmequelle für im 
Süden des Landes operierende Terroristengruppen immer mehr an Bedeutung. Ein staatlicher 
Sicherheitssprecher erklärte im Mai 2011, dass es im Jahr 2010 zu 177 Entführungsfällen gekommen sei. Zu 
Übergriffen gegen Zivilisten, darunter Entführungen und Erpressungen, durch bewaffneten Kriminellen kam es 
insbesondere östlich von Algier und in den Landesteilen im Süden. [U.S. Department of State: 2011 Country 
Reports on Human Rights Practices, vom 24.05.2012, S. 2-3] 
 

Rechtsgrundlage für die Verfolgung fundamentalistisch motivierter Straftaten ist seit 1992 die Anti-Terrorismus-
Verordnung ("Décret législatif relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme", 30.10.1992). Danach wird 
die Gründung einer terroristischen oder subversiven Vereinigung mit lebenslanger Freiheitsstrafe und die 
Mitgliedschaft mit zehn bis zwanzig Jahren Freiheitsentzug bestraft. Im Strafgesetzbuch enthaltene 
Strafandrohungen (u.a. für Tötungsdelikte) wurden verschärft, soweit die Taten subversiv oder terroristisch 
motiviert sind. Durch die Verordnung wurde die Notwendigkeit abgeschafft, für eine polizeiliche Festnahme 
einen Haftbefehl vorzulegen. Zudem ist - im Bereich der Terrorbekämpfung - der Grundsatz der begrenzten 
örtlichen Zuständigkeit von Sicherheitskräften aufgehoben, d.h. Verhaftungen können durch Polizeikräfte eines 
anderen Bezirks vorgenommen werden, ohne dass die lokalen Polizeibehörden davon zwangsläufig Kenntnis 
erlangen. Nach der algerischen Rechtsprechung gelten als "terroristische und subversive Aktionen" unter 
Umständen bereits die Behinderung behördlicher Tätigkeit, verbotene Versammlungen in der Öffentlichkeit oder 
die Vervielfältigung und Verteilung von Dokumenten, wenn der entsprechende politische Zweck nachgewiesen 
wird. [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 17]. 
 

Der Terrorismus in Algerien bezieht sich auf eine radikal-islamistische Ideologie salafistischer Prägung, 
erklärtes Ziel bleibt die Errichtung eines Gottesstaats auf algerischem Boden. Seit April 2011 haben 
terroristische Aktivitäten wieder zugenommen, immer auf militärische Ziele. Der Anschlag auf die 
Erdgasproduktionsstätte Tigentourine/In Amenas im Jänner 2013, bei dem ca. 30 Personen, vornehmlich 
Ausländer, getötet wurden, stellt eine ernsthafte Eskalation dar. Weitere Attacken sind angedroht. Während 



 Asylgerichtshof 02.10.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 15 

durch den Konflikt in Nordmali viele ausländische Djihadisten angezogen werden, gibt es zahlreiche junge 
Algerier, die sich kriminell-terroristischen Netzen anschließen. 

Deradikalisierungsmaßnahmen greifen nicht. Terroristen können offenbar auf familiäre Netze und 
Sympathisanten zurückgreifen. Es gelingt nicht, Nischen des intoleranten religiösen Diskurses (zuletzt immer 
wieder FIS-Gründer Ali Belhadj) aufzulösen. Das Ende der Gaddafi-Ära hat die Sicherheitssituation in der 
Sahara deutlich verschärft, ebenso die Rebellion in Nordmali. 30.000 malische Flüchtlinge sollen im März 2012 
nach ALG gekommen sein. AQMI verbinden sich in der westlichen Sahara mit der nomadischen Bevölkerung 
und dem organisiertem Verbrechen (Drogen-, Waffen-, Menschenschmuggel, Lösegelderpressung). 
Nachbarstaaten, ebenso wie die USA fordern ein Eingreifen Algeriens. Algerien wiederum verwehrt sich gegen 
jede Art der Intervention und pocht auf eine innermalische Lösung. [Quelle: Österreichische Botschaft Algier, 
Asylländerbericht. Februar 2013, 12.02.2013; S. 4] 
 

2.2.4. Sicherheitskräfte 
 

Die dem Innenministerium unterstehende nationale Polizei DGSN wurde in den 90er Jahren von seinem 
damaligen Präsidenten, Ali Tounsi, stark ausgebaut aus erweitert, und zwar von 100.000 auf 200.000 Personen, 
darunter zahlreiche Frauen. Ihre Aufgaben liegen in der Gewährleistung der örtlichen Sicherheit. Sie ist in den 
blauen Uniformen sehr präsent und in den Städten überall wahrnehmbar. Der Gendarmerie nationale gehören ca. 
180.000 Personen an, die die Sicherheit auf überregionaler Ebene gewährleisten sollen. Sie untersteht dem 
Verteidigungsministerium und verfügt über zahlreiche spezielle Kompetenzen und Ressourcen, wie 
Hubschrauber, Spezialisten gegen Cyberkriminalität, Sprengstoffspezialisten usw. Mit ihren schwarzen 
Uniformen sind sie besonders außerhalb der Städte präsent, z. B. bei den häufigen Straßensperren auf den 
Autobahnen um Algier. Die Gendarmerie locale wurde in den 90er Jahre als eine Art Bürgerwehr eingerichtet, 
um den Kampf gegen den Terrorismus in den ländlichen Gebieten lokal zielgerichteter führen zu können. Heute 
umfaßt sie etwa 60.000 Personen. Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus spielen die Bürgerwehren 
seit Mitte der 1990er Jahre eine wichtige Rolle, vor allem in entlegenen Gebieten und isolierten Ortschaften bzw. 
Ortsteilen. Ihre effektive Kontrolle durch Armee und Polizei ist nicht immer gewährleistet. Es gibt ernst zu 
nehmende Hinweise, dass Mitglieder von Milizen ("Groupes de légitime défense" - GLD/Patriotes) in der 
Vergangenheit die Grenzen der Selbstverteidigung überschritten und Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben. In einigen Fällen sind Mitglieder von Bürgerwehren wegen Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung 
verurteilt worden. Diese Selbstverteidigungsgruppen nehmen weiterhin die ihnen übertragenen Aufgaben wahr. 
Über Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe seitens der GLD ist seit einigen Jahren nichts bekannt 
geworden. Eine starke und manchmal entscheidende Rolle wird von manchen Beobachtern dem algerischen 
Geheimdienst DRS zugeschrieben. Er soll während des Bürgerkrieges in den 90er Jahren die islamistische 
Terrorgruppe GIA mit Agenten durchsetzt und teilweise gesteuert haben. Auch wird ihm vorgeworfen, in die 
Entführung von Europäern verwickelt gewesen zu sein (z.B. in die Entführung zweier Österreicher in Tunesien) 
und den islamischen Terror teilweise selbst zu schüren. [Dr. Elisabeth Brandt, GIZ, Algerien. Kap.Geschichte, 
Staat und Politik, S.7-8 http://liportal.giz.de/algerien/geschichte-staat.html (Zugriff am 23.01.2013); Quelle: 
Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 20] 
 

Straflosigkeit stellt nach wie vor ein Problem bei den algerischen Sicherheitskräften dar. Die algerische 
Regierung hält sich mit der Veröffentlichung von Information über die Zahl von Gesetzesverstößen durch bzw. 
Verurteilungen von Angehörigen der Polizei, des Militärs sowie anderer Sicherheitskräfte zurück. Das Strafrecht 
sieht entsprechende Instrumente zur Verfolgung von Missbrauchsfällen vor [U.S. Department of State: 2011 
Country Reports on Human Rights Practices, vom 24.05.2012, S. 4]. 
 

Zuletzt hat sich der Anti-Folter-Ausschuss der VN am 02.05.2008 Foltervorwürfe mehrerer 
Nichtregierungsorganisationen zu eigen gemacht und Algerien aufgefordert, die Aktivitäten des Geheimdienstes 
"Département de Renseignement et de Sécurité" (DRS) auf ein rechtsstaatliches Niveau zu führen. Schritte zur 
Umsetzung dieser Aufforderung sind bislang nicht publik geworden. [Quelle: 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 22] 
 

2.2.5. Strafverfolgung und Haftbedingungen 
 

Das algerische Strafrecht sieht keine Strafverfolgung aus politischen Gründen explizit vor. Es existiert allerdings 
eine Reihe von Strafvorschriften, die aufgrund ihrer weiten Fassung eine politisch motivierte Strafverfolgung 
ermöglichen. Dies betrifft bisher insbesondere die Meinungs- und Pressefreiheit, die durch die Straftatbestände 
wie Verunglimpfung von Staatsorganen oder Aufruf zum Terrorismus eingeschränkt wird. Rechtsquellen sind 
dabei sowohl das algerische Strafgesetzbuch als auch eine spezielle Anti-Terrorverordnung aus dem Jahre 1992. 
Das Strafmaß für die Diffamierung staatlicher Organe und Institutionen durch Presseorgane bzw. Journalisten 
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soll künftig allerdings auf Geldbußen beschränkt werden. Art. 90 des algerischen Code pénal stellt unter 
anderem die Komplizenschaft mit den Anführern einer aufständischen Bewegung unter Todesstrafe. Im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus bzw. "subversiver" Bestrebungen wird bereits das 
Verteidigen derartiger Aktivitäten mit Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren sanktioniert (Art. 87 a IV). Art. 95 
sieht im Zusammenhang mit dem Bezug ausländischen Propagandamaterials einen Strafrahmen von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren vor. Das Verteilen, Verkaufen oder Ausstellen inländischen, dem "nationalen 
Interesse schadenden" Propagandamaterials wird nach Art. 96 des Strafgesetzes mit einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Das Hervorrufen eines unbewaffneten Menschenauflaufs wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Hinzu kommen weit gefasste Staatssicherheitsdelikte. [Auswärtiges 
Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik 
Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 16-17]. 
 

Die Verfassung verbietet Folter und unmenschliche Behandlung. Das traditionelle islamische Strafrecht 
(Scharia) wird nicht angewendet. Es gibt aber ernstzunehmende Hinweise darauf, dass es im Polizeigewahrsam 
nach wie vor zu Übergriffen bis hin zu Folter kommt. Zuletzt hat sich der Anti-Folter-Ausschuss der VN am 
02.05.2008 Foltervorwürfe mehrerer Nichtregierungsorganisationen zu eigen gemacht und Algerien 
aufgefordert, die Aktivitäten des Geheimdienstes "Département de Renseignement et de Sécurité" (DRS) auf ein 
rechtsstaatliches Niveau zu führen. Schritte zur Umsetzung dieser Aufforderung sind bislang nicht publik 
geworden. Das algerische Strafrecht sieht die Todesstrafe unter anderem für Straftaten gegen das Leben, für 
Sicherheitsdelikte, aber auch bei Wirtschaftsverbrechen (etwa Veruntreuung von Staatsgeldern) vor. Insgesamt 
sind über 30 Delikte mit der Todesstrafe bedroht; sie wird auch nach Militärstrafrecht verhängt. [...] Im 
September 1993 wurde zum letzten Mal ein Todesurteil vollstreckt. Seither gilt ein von Staatspräsident 
Bouteflika wiederholt bekräftigtes Moratorium. Der Präsident hat zudem mehrfach von seinem 
Begnadigungsrecht Gebrauch gemacht und Todes- in lebenslange Freiheitsstrafen umgewandelt. [Auswärtiges 
Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik 
Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 22] 
 

Im Vergleich zu den neunziger Jahren sind deutliche Verbesserungen im Bereich "klassischer" 
Menschenrechtsverletzungen wie z.B. Folter festzustellen. Nach belastbaren Angaben von 
Menschenrechtsaktivisten und Rechtsanwälten kommt es jedoch - insbesondere während der Untersuchungshaft 
- weiterhin zu Übergriffen, v.a. in Fällen mit Terrorismusbezug. Menschenrechtsorganisationen berichten, bei 
Operationen der Sicherheitskräfte zur Bekämpfung des Terrorismus komme es vereinzelt zu zeitweiligen 
Festnahmen, Incomunicado-Haft und regelmäßig auch zu Misshandlungen. Zwar wurde der Ausnahmezustand 
im Februar 2011 aufgehoben, allerdings wurden zugleich neue Bestimmungen (Präsidialverordnung Nr. 11-90 
vom 23.02.2011) erlassen, die den Sicherheitskräften im Kampf gegen den Terrorismus auch weiterhin 
umfangreiche Befugnisse verleihen und bürgerliche und politische Rechte einschränken, weswegen im Bereich 
der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit noch keine Verbesserungen zu erkennen sind. [Auswärtiges Amt 
Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien 
(Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 21] 
 

Nach dem Gesetz kann die Polizei erst nach Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen zur 
Befragung vorladen. Sie kann Verhaftungen ohne Haftbefehl bei Betretung auf frischer Tat vornehmen. 
Haftbefehle und Vorladungen werden in der Regel ordnungsgemäß durchgeführt. Die Verfassung besagt, dass 
ein Verdächtiger für bis zu 48 Stunden ohne Anklage festgehalten werden kann. Die Polizei kann, bei Bedarf 
von Beweiserhebungen, mit Zustimmung des Staatsanwaltes die Untersuchungshaft auf 72 Stunden verlängern. 
Personen, die des Terrorismus oder der Subversion verdächtigt werden, können nach den rechtlichen 
Bestimmungen für 12 Tage ohne Anklage oder Zugang zu einem Rechtsbeistand inhaftiert werden. Sie werden 
von den Sicherheitskräften verpflichteten Befragungen unterzogen, können jedoch niemanden kontaktieren. 
Diesbezügliche Gerichtsverhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Ende der 12-tägigen 
Haft hat der Gefangene nach Anfrage beim zuständigen Gericht das Recht auf ärztliche Betreuung. Personen, die 
wegen des Verdachtes des Terrorismus inhaftiert gewesen sind, werden unter gerichtliche Kontrolle gestellt und 
müssen sich wöchentlich, unter Angabe der Wohnadresse, auf einer lokalen Polizeistelle melden. Es ist ihnen 
verboten, das Land zu verlassen. Die meisten Häftlinge haben sofortigen Zugang zu einem Anwalt ihrer Wahl 
und die Regierung bietet Rechtsbeistand für mittellose Häftlinge an. Richter verweigern nur selten Anträge der 
Staatsanwälte auf Verlängerung der Untersuchungshaft, wobei diese Entscheidung grundsätzlich durch 
Rechtsmittel bekämpft werden können und bei Stattgebung zu Schadenersatzansprüchen führen. Verlängerungen 
der Untersuchungshaft stellen jedoch nach wie vor ein Problem dar, da das Gesetz für den Inhaftierten kein 
Recht auf unverzügliche gerichtliche Überprüfung der Rechtsmäßigkeit der Haft vorsieht. Personen, die unter 
Verdacht staatsfeindlicher Delikte wie etwa Terrorismus stehen, können bis zu 20 Monaten in 
Untersuchungshaft festgehalten werden, wobei der Staatsanwalt alle vier Monate eine Verlängerung der Haft 
begründen muss. [U.S. 

Department of State: 2011 Country Reports on Human Rights Practices, vom 24.05.2012, S. 5] 
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Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) macht seit 1962 mit kurzen Unterbrechungen regelmäßig 
Gefängnisbesuche in Gefängnissen, Polizeistationen und bei Gendarmerien. Berichte darüber erfolgen an die 
betreffenden Behörden mit Verbesserungsempfehlungen. Neuerdings werden auch Häftlinge in 
Untersuchungshaft besucht und der Dialog mit dem Justizministerium über Haftbedingungen in Haftanstalten 
des Innen- und Verteidigungsministerium intensiviert. Insbesondere wird ein Augenmerk auf die Situation 
weiblicher, minderjähriger und ausländischer Häftlinge gelegt. Die algerischen Behörden haben erhöhte 
Anstrengungen gezeigt, internationale Menschenrechtsstandards zu implementieren, sowohl im Rechtssystem 
wie beim Training des Armeepersonals. Dabei und in weiteren Punkten der Umsetzung unterstützt das ICRC. 
[ICRC - International Committee of the Red Cross, The ICRC in Algeria, Overview, 29.10.2010, 
http://www.icrc.org/eng/where-we-work/africa/algeria/overview-algeria.htm (Zugriff am 13.02.2013)] 
 

2.2.6. Grundversorgung 
 

Algerien gehört, vor allem aufgrund seiner natürlichen Ressourcen, zu den Ländern mittlerer Humanentwicklung 
und gehobenen mittleren Einkommens. Das Wirtschaftswachstum hat infolge geringerer Einkünfte aus der Öl- 
und Gasförderung nachgelassen. Politische Priorität hat die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die unter 
Jugendlichen besonders hoch ist. Laut dem "Human Development Index - HDI" des UNDP, belegt Algerien von 
insgesamt 187 Ländern Rang 96. Die Wohnungssituation stellt, ebenso wie die Arbeitslosigkeit, weiterhin eine 
große Herausforderung dar, die in 2011 10% der Arbeitskräfte (und 27% der unter 30- jährigen) betraf. Nur 
0.5% der Bevölkerung lebten 2011 in extremen Armutsverhältnissen, im Vergleich zu 1,9% im Jahr 1988. Wie 
durch die Millenniumsziele definiert, wurden die extremen Armutsverhältnisse bis 2011 nahezu beseitigt. Im 
Bereich Gesundheit stieg die Lebenserwartung von 71 Jahren (2000) auf 74,5 Jahre in 2011 (76,3 bei Frauen / 
72,8 bei Männern). [BAMF/IOM, Länderinformationsblatt Algerien, 31.08.2012, S. 10f; GIZ, Algerien, 
Förderung nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung, Projektlaufzeit 2006 - 2015, 
http://www.giz.de/themen/de/20652.htm (Zugriff am 13.02.2013)] 
 

Die Arbeitslosenquote lag 2011 laut Angaben der nationalen Statistikbehörde bei 10%. Der Rückgang seit 2002 
(29%) ist beachtlich, wird aber von Beobachtern (soweit die Zahlen überhaupt als verlässlich betrachtet werden) 
im Wesentlichen auf die zahlreichen staatlichen Unterstützungsprogramme zurückgeführt: es wurden massiv 
Beschäftigungsverhältnisse in öffentlichen Einrichtungen für Berufsanfänger eingeführt sowie Förderprogramme 
für Jungunternehmer beworben. So wurde insb. im 1. Halbjahr 2011 über eine Million Arbeitsplätze 
"geschaffen", 2/3 davon im öffentlichen Sektor. Der Anteil derer, die mit Hochschulabschluss 2011 arbeitslos 
waren, ist zwar auf 16% (2010: 21%) gesunken. Dennoch nimmt nach wie vor die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
beunruhigende Ausmaße an, die für 2011 mit 22% berechnet wird, aber real weit darüber liegen dürfte. [...] Der 
private Sektor ist strukturell noch nicht in der Lage, in nennenswertem Umfang Arbeitssuchende aufzunehmen; 
gleichzeitig führen Defizite im Bildungswesen dazu, dass nach wie vor ein Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften besteht. [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 9] 
 

Die bereits 1988 auf den Weg gebrachten Beschäftigungsprogramme wurden von einem im Jahr 2008 
aufgelegten Hilfsprogramm zur Förderung der Beschäftigung junger Menschen (DAIP) unterstützt. Dieses 
Programm fördert junge Menschen, platziert sie und hilft ihnen dabei, einen Arbeitsvertrag zu erhalten. Es 
konnte 2011 zur Schaffung von 169.296 Arbeitsplätzen beitragen. Darüber hinaus konzentriert sich die nationale 
Agentur auf Jungunternehmer zwischen 19 und 35 zur Schaffung und Ausweitung der Warenproduktion und 
Dienstleistung. Die nationale Agentur für Mikrokredit-Management (ANGEM) richtet sich an selbständige 
Arbeiter, Heimarbeiter und Personen, die kleine Tätigkeiten im Handwerk, in der Produktion oder im 
Dienstleistungssektor ausüben. Die Arbeitslosenversicherung (CNAC) unterstützt Arbeiter zwischen 30 und 50, 
die ihre Arbeit aus wirtschaftlichen Gründen verloren haben. Das Prae-Beschäftigungs-Modell (CPE) gilt für 
Personen, die von Armut, Arbeitslosigkeit und Exklusion betroffen sind. Es nimmt Gestalt an als Tätigkeit bei 
lokalen Initiativen (ESIL), als arbeitsintensive Gemeindearbeit (TUPHIMO) und als eine Allgemeinwohl-
Beihilfe (IAIG). All diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit zu mildern. Die 
vorliegenden Daten zeigen, dass in 2011 660.810 Personen bei ihrer Arbeitsplatzsuche geholfen werde konnte. 
Etwa 50.000 erhielten einen Assistenz-Arbeitsvertrag (CTA) und weitere 50.000 Jobs wurden im privaten Sektor 
geschaffen. Um einen Arbeitsvertrag zu erhalten, können sich junge Arbeitsuchende für eines der zahlreichen 
Job-Modelle an öffentlichen Einrichtungen oder privaten Agenturen einschreiben. [BAMF/IOM, 
Länderinformationsblatt Algerien, 31.08.2012, S. 12f] 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist durch umfassende Importe gewährleistet. 
Insbesondere im Vorfeld religiöser Feste, wie auch im gesamten Monat Ramadan, kommt es allerdings immer 
wieder zu substanziellen Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln. Für Grundnahrungsmittel wie 
Weizenmehl, Zucker und Speise-Öl gelten im Januar 2011 eingeführte Preisdeckelungen und Steuersenkungen 
mittlerweile unbefristet. Im Bereich der Sozialfürsorge kommt, neben geringfügigen staatlichen 
Transferleistungen, vornehmlich der Familien-, im Süden des Landes auch der Stammesverband für die 
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Versorgung alter Menschen, Behinderter oder chronisch Kranker auf. In den Großstädten des Nordens existieren 
"Selbsthilfegruppen" in Form von Vereinen, die sich um spezielle Einzelfälle (etwa die Einschulung behinderter 
Kinder) kümmern. Teilweise fördert das Solidaritätsministerium solche Initiativen mit Grundbeträgen. 
[Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 25] 
 

Es gibt eine Absicherung für alle angestellten Personen mit Arbeitsvertrag, Hausangestellte, Schauspieler und 
bestimmte Kategorien von Fischern und Auszubildenden mit einem Einkommen von mindestens 50% des 
gesetzlichen Mindestlohns (18.000 Dinar), soweit nicht behindert, krank, pensioniert oder Bezieher von 
Sozialleistungen. Angehörige (Ehepartner, Kinder) sind ebenfalls über die Beiträge der angestellten Person 
abgesichert. Für die militärischen Streitkräfte gibt es ein gesondertes System. 

Abgesichert sind folgende Gebiete: Alter, Behinderung, Hinterbliebene, Krankheit, Mutterschutz, Arbeitsunfälle, 
Arbeitslosigkeit und Familienbeihilfe. Die Kriterien für die Anspruchsberechtigung sind streng definiert nach 
den Umständen der Mitglieder im Beiträge leistenden Haushalt. Auszahlungen erfolgen in Relation zum 
Mindestlohn (18.000 Dinar) bzw. dem früheren Einkommen. Das soziale Sicherungsnetz ist gestärkt worden und 
es wurden im Februar 2011 Maßnahmen zur allgemeinen Subventionierung viel konsumierter Waren wie 
Getreide, Zucker, Speiseöle und Milch, ergriffen. Die Beseitigung von provisorischen Unterkünften und die 
entsprechende Entwicklung von Sozialunterkünften stehen auf der Agenda. Als Teil des Kampfes gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre) wurden die Maßnahmen zur Arbeitsplatzschaffung verstärkt und der 
Zugang einfacher und flexibler gestaltet. Vor dem Hintergrund eines starken sozialen Bedarfs wurden einige 
Nothilfemaßahmen ergriffen. Gehaltserhöhungen wurden, je nach Sektor in unterschiedlicher Höhe, gestattet. 
Der nationale Mindestlohn wurde von 15.000 auf 18.000 Dinar angehoben. Im Dezember 2011 sind die Renten 
um 20% auf 30% gestiegen. Personen ohne Rente oder Einkommen können von einer gesonderten 
Solidaritätsbeihilfe ("AFS") profitieren. Im Haushalt von 2011 war zudem vorgesehen, dass der Staat die 
Sozialversicherungsbeiträge derjenigen Arbeitnehmer übernimmt, die im Rahmen einer sozialen 
Integrationsmaßnahme rekrutiert worden sind. [BAMF/IOM, Länderinformationsblatt Algerien, 31.08.2012, S. 
9f]. 
 

Anspruchsvolle Regierungspläne versuchen, den strukturellen Defiziten von Staat und Wirtschaft 
entgegenzuwirken. Die Sozialleistungen des Staates sind beträchtlich, insbesondere bei Wohnraumbeschaffung, 
Sozialversicherung und Preisstabilisierungen. In Algier wird vermehrt gegen informelle Siedlungen 
vorgegangen. Obdachlose besetzen dzt. einen geräumten Wohnblock. [Österreichische Botschaft Algier, 
Asylländerbericht. Februar 2013, 12.02.2013, S. 5 und 9] 
 

2.2.7. Medizinische Versorgung 
 

Die medizinische Grundversorgung wird mit einem für die Bürger weitgehend kostenlosen Gesundheitssystem 
auf niedrigem Niveau sichergestellt. Krankenhäuser, in denen schwierigere Operationen durchgeführt werden 
können, existieren in jeder größeren Stadt; besser ausgestattete Krankenhäuser gibt es in den medizinischen 
Fakultäten von Algier, Oran, Annaba und Constantine. Häufig auftretende chronische Krankheiten wie Diabetes, 
Krebs, Tuberkulose, Herz und Kreislaufbeschwerden, Geschlechtskrankheiten und psychische Erkrankungen 
können auch in anderen staatlichen medizinischen Einrichtungen behandelt werden. AIDS-Patienten werden in 
sechs Zentren behandelt. Seit dem 01.01.2009 gilt, wie Gesundheitsministerium und Zentralstelle für das 
Krankenhauswesen im Juli 2010 bestätigten, ein generelles Importverbot für 359 Medikamente, ausgedehnt auf 
weitere 48 Produkte seit 25.02.2009, die nach Auskunft des Gesundheitsministeriums "in ausreichender Menge 
in Algerien produziert werden". Mit dieser Maßnahme sollen Importausgaben gesenkt und die Stellung der 
algerischen Pharmaindustrie gestärkt werden. Am 08.05.2011 (s. Gesetzblatt Nr. 35, 22.06.2011) wurde dieses 
Dekret durch eine aktuelle Liste mit 251 Medikamenten und 12 medizinischen Geräten ersetzt, die vom Import 
ausgenommen sind, weil sie "in Algerien produziert werden" (Art. 1). Dem entgegen stehen zahllose, aktuelle 
Presseberichte aus 2011 und 2012, wonach Versorgungsengpässe existieren. Dies gilt selbst für einfache 
Medikamente wie Schmerzmittel, Antihistaminika, Antibiotika und hormonelle Verhütungsmittel, aber auch für 
Diabetes- und Bluthochdruckmedikamente. Die algerische Regierung verstärkt ihre Bemühungen um Stärkung 
der nationalen Produktion durch internationale Kooperationen: NovoNordisk und die algerische Firma Saidal 
gaben im August 2012 ihre Zusammenarbeit zur nationalen Herstellung von Insulin bekannt. In der gesetzlichen 
Sozialversicherung sind Angestellte, Beamtinnen und Beamte, Arbeiter oder Rentner sowie deren Ehegatten und 
Kinder bis zum Abschluss der Schul- oder Hochschulausbildung obligatorisch versichert. Die Sozial- und 
Krankenversicherung ermöglicht grundsätzlich in staatlichen Krankenhäusern eine kostenlose, in privaten 
Einrichtungen eine kostenrückerstattungsfähige ärztliche Behandlung. Immer häufiger ist jedoch ein Eigenanteil 
(Krankenhausbett zum Beispiel 100,- Dinar = 1,03 Euro pro Nacht) zu übernehmen. Die höheren Kosten bei 
Behandlung in privaten Kliniken werden nicht oder nur zu geringerem Teil übernommen. Algerier, die nach 
jahrelanger Abwesenheit aus dem Ausland zurückgeführt werden, sind nicht mehr gesetzlich sozialversichert 
und müssen daher sämtliche Kosten selbst übernehmen, sofern sie nicht als Kinder oder Ehegatten von 
Versicherten erneut bei der Versicherung eingeschrieben werden oder selbst einer versicherungspflichtigen 
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Arbeit nachgehen. [Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Demokratischen Volksrepublik Algerien (Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 25-26] 
 

2.2.8. Rückkehrfragen 
 

Die illegale Ausreise, d.h. die Ausreise ohne gültige Papiere bzw. ohne eine Registrierung der Ausreise per 
Stempel und Ausreisekarte am Grenzposten, ist in Algerien verboten. Mit einer Novelle des algerischen 
Strafgesetzbuches (Code Pénal) im Frühjahr 2009 wurde die illegale Ausreise gemäß Artikel 175 (1) Code Pénal 
offiziell unter Strafe gestellt. Illegal Ausgereisten ("Harraga") drohen offiziell zwei bis sechs Monate Haftstrafe 
sowie Geldstrafen in der Höhe von 20.000 bis 60.000 algerischen Dinar, wobei auf Geld- oder Haftstrafe 
verzichtet werden kann. Laut dt. Botschaft wird das Gesetz auch angewendet, und würden mitunter Rückkehrer, 
die ohne gültige Papiere das Land verlassen haben, zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt 
werden. Laut Bericht des dt. Auswärtigen Amts wurden in der Praxis zumeist Bewährungsstrafen verhängt. Im 
August 2012 endete erstmals ein sog. Harraga-Prozess auf o.g. Grundlage mit einem Freispruch - Beobachter 
sprechen diesem Fall aus Oran Präzedenz-Wert zu. Laut Information der österreichischen Botschaft erklären alg. 
Behörden, das Gesetz sollte nur abschreckende Wirkung entfalten, werde nicht angewendet und werde insgesamt 
in der nächsten Zeit reformiert/aufgehoben werden. [Journal officiel de la Republique Algerienne democratique 
et populaire, No 15 48ème Annee, 08.03.2009, Loi no 09-01 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 
modifiant et complétant lòrdonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, Art. 3, S. 4; Auswärtiges Amt 
Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien 
(Stand: November 2012), 31.01.2013, S. 24; Österreichische Botschaft Algier, Asylländerbericht. Februar 2013, 
12.02.2013; S. 9] 
 

Personen, die einen Asylantrag stellten und nach Ablehnung des Asylbegehrens nach Algerien zurückkehren, 
haben keine Verfolgung oder sonstige Konsequenzen zu befürchten [Home Office UK, Algeria. Country of 
Origin Report. 03.11.2011, S. 133]. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass Asylwerbern, die der arabischen Volksgruppe angehören, im Falle ihrer 
Rückkehr in den Herkunftsstaat grundsätzlich asylrelevante Verfolgung droht, dass ihnen jedwede 
Lebensgrundlage fehlt und dass in ihre gemäß Art. 2 und 3 EMRK gewährleisteten Rechte eingegriffen wird. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Beschwerdeführers stützen sich auf seine diesbezüglichen 
Angaben im Asylverfahren. 
 

3.2. Vorauszuschicken ist, dass das Bundesasylamt ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren 
durchgeführt hat. Es liegen keine nachvollziehbaren Anhaltspunkte auf Verfahrensmängel im Verfahren beim 
Bundesasylamt vor. Weder die Protokollierung noch die während der Einvernahmen tätigen Dolmetscher 
wurden in irgendeiner Form bemängelt. Weiters fehlen aber auch Anzeichen für eine psychische 
Ausnahmesituation infolge einer Traumatisierung oder einer ähnlichen Erkrankung, aufgrund welcher der 
Beschwerdeführer allenfalls in seiner Einvernahmefähigkeit eingeschränkt gewesen wäre. Die Protokolle wurden 
zudem vom Beschwerdeführer nach Rückübersetzung durch seine Unterschrift hinsichtlich der Richtigkeit und 
Vollständigkeit bestätigt (vgl. As 47, As 63, As 97). 
 

Der Beschwerdeführer begründete seine Antragstellung beim Bundesasylamt im Wesentlichen mit der Angst vor 
der Familie seiner Ex-Freundin sowie einer strafrechtlichen Verfolgung wegen außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs. 
 

Das Bundesasylamt ging zu Recht von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens aus. So spricht bereits die 
erhebliche zeitliche Diskrepanz zwischen Flucht und Antragstellung des Beschwerdeführers, der sich vor dem 
gegenständlichen Antrag über zweieinhalb Jahre im Bundesgebiet aufgehalten hat, gegen eine tatsächliche 
Gefährdung im Herkunftsland. 
 

Der Beschwerdeführer zeigte sich zudem völlig außerstande, bei wiederholter Befragung ein in den wesentlichen 
Punkten übereinstimmendes Vorbringen zu erstatten. So wurde eine Verfolgung durch die Polizei bei der 
Erstbefragung am 18.03.2013 von ihm nicht nur mit keinem Wort erwähnt, sondern auch die Frage, ob er bei 
einer Rückkehr ins Herkunftsland mit irgendwelchen Sanktionen zu rechnen hätte, ausdrücklich verneint (vgl. 
As 47). Im gänzlichen Widerspruch dazu, behauptete der Beschwerdeführer aber beim Bundesasylamt, von der 
algerischen Polizei mittels Haftbefehl gesucht zu werden, wobei ihm dies bereits im Herkunftsland bekannt 
gewesen wäre (vgl. As 61). Auch die Angaben zu seiner Freundin, mit der er von 2005 bis 2009 eine Beziehung 
gehabt hätte, erwiesen sich als völlig widersprüchlich. Gab er in der Einvernahme am 11.04.2013 noch an, dass 
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er im Jahr 2009 mit seiner 21-Jährigen (zu diesem Zeitpunkt noch jungfräulichen) Freundin Geschlechtsverkehr 
gehabt hätte (vgl. As 57), gab er im gleichen Zusammenhang am 16.05.2013 an, dass sie zu diesem Zeitpunkt 
erst 17 Jahre alt gewesen wäre (vgl. As 95). Letztlich war der Beschwerdeführer aber auch nicht einmal in der 
Lage, sich an ihr Geburtsdatum zu erinnern. Aber auch so erweist sich das Vorbringen als oberflächlich und 
wenig plausibel. So konnte der Beschwerdeführer etwa nicht nachvollziehbar dartun, weshalb seine Mutter so 
vehement gegen eine Heirat mit dem Mädchen gewesen wäre. Die Begründung des Beschwerdeführers, wonach 
sie selbst seine künftige Ehefrau aussuchen hätte wollen, steht in keinem Verhältnis zu einer daraus 
resultierenden Lebensbedrohung bzw. zum Verlust der Heimat und erscheint sohin letztlich weder plausibel 
noch wahrscheinlich. 
 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des 
Vorbringens eines Asylwerbers gemäß § 18 Abs. 2 AsylG auch auf die Mitwirkung im Verfahren Bedacht zu 
nehmen ist. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer trotz ausgewiesener Ladung und ohne Angabe von 
Gründen nunmehr der Beschwerdeverhandlung ferngeblieben ist, bestätigt letztlich nur das bisher Ausgeführte. 
 

3.3. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die der gegenständlichen Entscheidung 
zu Grunde gelegten und anlässlich der öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung dargetanen 
Länderdokumente. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der 
Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund 
der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. Dem Beschwerdeführer wurde zudem 
Gelegenheit geboten, zu den Länderfeststellungen sowie zu seinen aktuellen persönlichen Verhältnissen in der 
Beschwerdeverhandlung Stellung zu nehmen, zu der er aber trotz ausgewiesener Ladung unentschuldigt nicht 
erschienen ist. 
 

3.4. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F.) in 
Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz unter Beachtung 
der Bestimmungen der §§ 73 und 75 AsylG 2005 i. d.g.F. anzuwenden. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter (1.) über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und (2.) 
Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nichts anderes ergibt, sind gemäß § 23 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F.): 
 

2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
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nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, 
der einen Folgeantrag (§ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn 
die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst 
geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 
 

Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 als der die Asylgewährung 
regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die 
Asylgewährung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) 
offen steht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz auch dann abzuweisen, wenn Asylwerbern 
in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben 
sind. Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die 
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

2.2. Wie bereits ausgeführt wurde, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, glaubhaft darzustellen, dass ihm 
in seinem Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

3. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005 i.d.g.F.): 
 

3.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
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wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
 

Im Vergleich zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997, der auf § 57 FrG verwies, bezieht sicht § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr 
direkt auf die EMRK. Die Verbote des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr § 50 FPG 2005) orientierten sich aber 
gleichfalls an Art 3 EMRK (Vgl. auch VwGH vom 21.09.2000, 98/20/0557) und erweitern ihn um die 
Todesstrafe, die per se noch keine unmenschliche oder erniedrigende Strafe i.S.d. EMRK darstellt. Angesichts 
des somit im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im letzten 
Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären Schutzes - 
lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 i.V.m § 57 Abs. 1 
auch auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK 
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese 
aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 
FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 
Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 
die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH vom 
31.05.2005, 2005/20/0095). 
 

3.2. Im gesamten Asylverfahren finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer 
Rückkehr in seinen Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer 
Gefährdungssituation im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG ausgesetzt sein würde. Dass jedem Abgeschobenen im 
vorliegenden Herkunftsstaat Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte 
des Art. 3 EMRK unzulässig wäre, kann nicht festgestellt werden. Nicht festgestellt werden kann weiters, dass es 
Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde. 
 

Weder aus den Angaben des Beschwerdeführers zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich gewesen sein 
sollen, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß 
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der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die 
Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 
2000/01/0443). Im zitierten Erkenntnis des VwGH vom 21.08.2001 wird die maßgebliche Judikatur des EGMR 
dargestellt. Vor dem Hintergrund dieser Judikatur kommt es unter dem hier interessierenden Aspekt darauf an, 
ob die Abschiebung die betreffende Person in eine "unmenschliche Lage" versetzen würde. Solche Umstände 
sind im Asylverfahren nicht hervorgekommen. 
 

Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen zu den Verhältnissen im Herkunftsstaat kann auch nicht 
angenommen werden, dass der 26-jährige Beschwerdeführer, der gesund und arbeitsfähig ist, über familiären 
Rückhalt sowie eine Unterkunft im Herkunftsland verfügt, bei einer Rückführung nach Algerien in Ansehung 
existentieller Grundbedürfnisse einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. Abschließend ist 
festzuhalten, dass sich allein aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung oder Bedrohung im Sinne des 
Art. 3 EMRK ergibt, solange die notdürftigsten Lebensgrundlagen sichergestellt sind (vgl. dazu VwGH vom 
30.01.2001, 2000/01/0162). 
 

3.3. Das Vorbringen des Beschwerdeführers vermag sohin keine Gefahren i.S.d. § 8 Abs. 1 AsylG darzutun. 
 

4. Zur Ausweisungsentscheidung (§10 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005 i. d.g.F.): 
 

4.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z.2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z. 1) oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden (Z. 2). Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war (lit. a); das tatsächliche 
Bestehen eines Familienlebens (lit. b); die Schutzwürdigkeit des Privatlebens (lit. c); der Grad der Integration 
(lit. d); die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden (lit. e); die strafgerichtliche Unbescholtenheit (lit. f); 
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts (lit. g); die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt 
entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (lit. h); die Frage, ob die 
Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen 
begründet ist (lit. i). 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung gemäß § 10 
Abs. 3 AsylG für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist gemäß § 10 Abs. 5 AsylG jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit 
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht 
oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines 
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Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des 
Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 
Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 
Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. Auch die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (Vgl. VfGH vom 
29.09.2007, B 1150/07-9). 
 

Hierbei ist neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, aber auch auf die Besonderheiten der 
aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal etwa das Gewicht einer aus dem 
langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt 
rechtswidrig oder lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH vom 12.06.2007, B 
2126/06; VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH vom 24.04.2007, 2007/18/0173; VwGH vom 
15.05.2007, 2006/18/0107, und 2007/18/0226). 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

4.2. Solche Gründe sind im gesamten Asylverfahren nicht hervorgekommen. Der Beschwerdeführer ist zum 
Aufenthalt in Österreich nur auf Grund eines Antrages auf internationalen Schutz, der sich letztlich als nicht 
begründet erwiesen hat, berechtigt gewesen. Weiters liegen keine Hinweise für eine ausreichend intensive 
Beziehung des bislang offenbar kinderlosen, unverheirateten Beschwerdeführers zu allfälligen in Österreich 
aufhältigen Familienangehörigen oder ihm sonst besonders nahestehenden Personen vor. Vielmehr halten sich 
seine Eltern sowie Geschwister im Herkunftsstaat auf. Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit der sich der laut 
eigenen Angaben erstmals im November 2010 eingereiste Beschwerdeführer in Österreich aufhält, ist 
auszuschließen, dass die Ausweisung sein Recht auf Achtung seines Privatlebens verletzen würde, umso mehr 
als er die überwiegende Zeit seines Aufenthalts aufgrund wiederholter rechtskräftiger gerichtlicher 
Verurteilungen in Justizhaft zugebracht hat (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 2007/01/0479, wonach ein 
dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht ausreichte, um daraus eine rechtlich relevante Bindung zum 
Aufenthaltsstaat abzuleiten; oder VwGH vom 20.12.2007, 2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 FPG, wonach der 6-
jährigen Aufenthaltsdauer eines Fremden im Bundesgebiet, der Unbescholtenheit, eine feste soziale Integration, 
gute Deutschkenntnisse sowie einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, jedoch keine Familienangehörige 
geltend machen konnte, in einer Interessensabwägung keine derartige "verdichtete Integration" zugestanden 
wurde, da der Aufenthalt "letztlich nur auf einem unbegründeten Asylantrag fußte"; vgl. dazu auch VwGH vom 
25.02.2010, Zl. 2008/18/0332; aber auch VwGH vom 29.06.2010, Zl. 2010/18/0209; VwGH vom 25.02.2010, 
Zl. 008/18/0459). 
 

Der Vollständigkeit halber ist noch festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer mit der Ladung zur 
Beschwerdeverhandlung am 27.08.2013 die Möglichkeit eingeräumt wurde, zu den aktuellen Verhältnissen im 
Herkunftsland Stellung zu nehmen sowie allfällige Änderungen in den persönlichen Verhältnissen anzuzeigen. 
Von dieser Möglichkeit wurde vom Beschwerdeführer insofern kein Gebrauch gemacht, als er trotz 
ausgewiesener Ladung der Beschwerdeverhandlung ohne Begründung fern geblieben ist. Es wurde bis dato auch 
keine Begründung nachgereicht. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


